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Medienmitteilung 
 
 
Überbauung Schäferei Zollikofen: Der Regierungsstatthalter weist Beschwerden ab 
soweit er auf sie eintritt.  
 
Beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland sind gegen die Abstimmungsbotschaft der 
Abstimmung vom 8. März 2015 betreffend die Überbauungsordnung Schäferei sowie gegen 
die Abstimmungsvorlage selbst vier Beschwerden eingegangen. 
 
Die Beschwerdeführenden rügen Beeinflussung der Stimmberechtigten durch die Abstim-
mungsbotschaft sowie die Verletzung von Bestimmungen des kommunalen Baureglements. 
Drei Beschwerdeführende machen sinngemäss die Verletzung des Grundsatzes der Einheit 
der Materie durch die getrennte Abstimmung über zwei Vorlagen (Überbauungsordnung und 
Landverkauf) geltend.  
 
Auf die Beschwerden betreffend Abstimmungsbotschaft und Grundsatz der Einheit der Mate-
rie tritt der Regierungsstatthalter infolge verpasster Frist nicht ein. Für die inhaltlichen Rügen 
der Verletzung des Baureglements ist nicht der Regierungsstatthalter, sondern das kantona-
le Amt für Gemeinden und Raumordnung zuständig. Dieses beurteilt die Einsprachen im 
Genehmigungsverfahren.  
 
Der Regierungsstatthalter trat somit einzig auf die Rüge der Beeinflussung durch ein Inserat 
der befürwortenden Parteien im Mitteilungsblatt von Zollikofen ein. Diese Rüge  hat er abge-
wiesen.  
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